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1 Allgemeines
1.1 AGB
Für alle in Anspruch genommenen Dienstleistungen und Produkte gelten die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen, im Folgenden AGB genannt, der NetCologne
Gesellschaft für Telekommunikation mbH, im Folgenden NetCologne genannt,
soweit nicht nachfolgend Abweichendes bestimmt wird (vgl. zum Rangverhältnis
der verschiedenen Vertragsunterlagen Ziff. 1.3 der AGB).

1.2 Gegenstand und Bezüge
Die folgenden Ausführungen beschreiben das Produkt „LAN Direct“ mit seinen
Leistungen und im Zusammenhang stehenden aktuell gültigen Auskünften und
Störungsbeseitigungen, einschließlich besonderer Regelungen, welche die AGB
produktspezifisch teilweise abändern bzw. ergänzen.
Für einen Zugang vom Kundenstandort in das Internet sind mindestens die Pro-
duktkomponenten „LAN Direct Access“ und „IP Connect“ notwendig. Andere
Komponenten können optional beauftragt werden.
Alle Leistungsmerkmale des Produkts, wie im Folgenden aufgeführt, sind aus-
schließlich für diese Angebote gültig. Kein Merkmal ist auf andere Produkte,
Merkmale oder Produktbündel übertragbar.
NetCologne behält sich im Zuge technischer Neuerungen und Weiterentwick-
lungen vor, Merkmale, Produkte oder Endgeräte durch bessere oder gleichwerti-
ge, für den Kunden kostenfrei, zu ersetzen. 

1.3 Dokumentation
Für die Dienstleistung und die genutzten Systeme stellt NetCologne nach eige-
ner Wahl dem Kunden eine Nutzerdokumentation in elektronischer und/oder ge-
druckter Form zur Verfügung. Die Nutzerdokumentation bezieht sich auf die In-
stallation und Konfiguration beigestellter NetCologne-eigener Systeme sowie zur
Installation und Konfiguration kundeneigener Systeme in Verbindung mit Lei-
stungen von NetCologne.

1.4 Löschung von Daten
Umgehend nach vollständiger Beendigung und Abwicklung des Vertragsverhält-
nisses zwischen dem Kunden und NetCologne werden alle Daten, welche in Be-
zug zu dem Produkt stehen oder durch den Betrieb des Produktes entstanden sind,
gelöscht, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen.
Dies gilt auch für Daten des Kunden, die an Vertragspartner von NetCologne wei-
tergegeben wurden.

1.5 Bereitstellung
Nach Beendigung aller zum Produkt zugehörigen Arbeitsschritte wird der Kunde
über die Vollendung der Installation informiert (Bereitstellungsanzeige). Die Be-
nachrichtigung erfolgt in Textform oder in Form von Internet-Mail.
Ist innerhalb von 10 Werktagen nach Versand der Bereitstellungsanzeige keine
Reklamation von Seiten des Kunden bei NetCologne eingegangen, die eine er-
hebliche Beeinträchtigung oder Fehlfunktion der Dienstleistung oder des Systems
zeigt, so gilt die LAN Direct als bereitgestellt. NetCologne dokumentiert die 
Inbetriebnahmemessung und speichert diese Dokumentation maximal 15 Werk-
tage nach der Inbetriebnahme. Nach Ablauf der 15 Werktage werden die Mess-
ergebnisse gelöscht. NetCologne versendet auf Anfrage des Kunden die Mess-
ergebnisse bis maximal 10 Werktage nach Versand der Bereitstellungsanzeige.
Im Übrigen gelten die Regelungen der Ziff. 4.1 der AGB hinsichtlich Prüfung der
vertraglichen Leistung und Mängelanzeige.

2 Leistungen
2.1 LAN Direct Access
Die Produktkomponente LAN Direct Access stellt dem Kunden eine feste Verbin-
dung über eine Glasfaser-Direktanbindung zum IP-Backbone der NetCologne zur
Verfügung, zwecks Anschluss des Organisationsnetzes des Kunden mit beliebig
vielen logischen und physikalischen Teilnetzen.
Die NetCologne stellt dem Kunden alle technischen Systeme bis einschließlich
zur Übergabeschnittstelle an das Organisationssystem des Kunden (2.1.3) ohne
zusätzliche Vergütung für die Dauer des Vertrages zur Verfügung, welche zum Be-
trieb der LAN Direct notwendig sind.
NetCologne betreibt und wartet die Installation innerhalb der Vertragslaufzeit und
hält die Installation in dem Zustand aufrecht, wie diese zur Zeit der Abnahme der
Installation durch den Kunden bestand. Das Recht der NetCologne im Zuge tech-
nischer Neuerungen und Weiterentwicklungen, Merkmale oder Produkte durch

bessere oder gleichwertige, für den Kunden kostenfrei, zu ersetzen, bleibt un-
berührt.

2.1.1 Bereitstellung
2.1.1.1 Realisierbarkeit
Die Bereitstellung von LAN Direct Anschlüssen erstreckt sich über das Versor-
gungsgebiet der NetCologne. 
In Ausnahmefällen bietet NetCologne auch LAN Direct Anschlüsse außerhalb des
Versorgungsgebietes oder an nicht von NetCologne erschlossenen Standorten in-
nerhalb des Versorgungsgebietes mit Hilfe von Kooperationspartner an. Die Lei-
stungen können in diesen Fällen von den hier beschriebenen Leistungen abwei-
chen. NetCologne wird dem Kunden in diesen Fällen die von dieser Leistungs-
beschreibung abweichenden Merkmale individuell im Angebot mitteilen. Inner-
halb oder außerhalb des Versorgungsgebietes besteht kein Anspruch auf die Be-
reitstellung von Glasfaser-Direktanschlüssen.
NetCologne kann den Auftrag stornieren, bzw. hat bei bereits zustande kom-
menden Vertrag das Recht, von dem Vertrag oder einen Änderungsauftrag jeder-
zeit, auch während einer vereinbarten Mindestvertragslaufzeit, außerordentlich
zurück zu treten, wenn
a) sich bis zur Bereitstellung herausstellt, dass die von NetCologne geplante An-

schlusserstellung aus einem Grunde nicht möglich ist, den NetCologne nicht zu
vertreten hat, etwa eine erforderliche Aufbruchgenehmigung zur Verlegung im
öffentlichen Verkehrsraum oder sonstige behördliche Genehmigung, oder eine
notwendige Erklärung eines Eigentümers (Nutzungsvertrag gemäß § 45 a TKG)
eines Grundstückes nicht erlangt werden kann, über dessen Grundstück die
Kundenanbindung erfolgen soll. 

b) sich bis zur Bereitstellung herausstellt, dass eine von NetCologne bei einem
Kooperationspartner bestellte Leistung aus Gründen nicht zur Verfügung ge-
stellt wird, die NetCologne nicht zu vertreten hat, oder

c) sich nach einer Schaltung herausstellt, dass eine von der NetCologne bei dem
Kooperationspartner zur Erfüllung des Vertrages mit dem Kunden bestellte
Leistung technisch ungeeignet ist, um die vertraglich vereinbarte Leistung zu
erbringen.

NetCologne wird den Kunden unverzüglich unterrichten, sobald NetCologne ein sol-
ches Leistungshindernis bekannt wird und die vom Kunden erhaltenen Leistungen
unverzüglich zurückgewähren. Weitergehende Ansprüche des Kunden sind ausge-
schlossen.
Der Rücktritt ist in Textform binnen 4 Wochen nach dem Zeitpunkt zu erklären, zu
dem NetCologne den Rücktrittsgrund erkannt hat. 
Bietet NetCologne binnen vorgenannter Frist dem Kunden statt der vertraglich
vereinbarten Leistung alternativ eine geringere Leistung an, so verlängert sich die
Frist um weitere 4 Wochen. Lehnt der Kunde das Änderungsangebot ab, beträgt
die Frist jedoch maximal 4 Wochen ab dem Zugang der ablehnenden Mitteilung
des Kunden. Nimmt der Kunde das Änderungsangebot an, gilt das Rücktrittsrecht
erneut, wenn sich erst bei der Umsetzung des geänderten Auftrages zeigt, dass
auch dieser aus den o.g. Gründen nicht umsetzbar ist. 
NetCologne hat ferner das Recht, den Vertrag jederzeit, auch während einer ver-
einbarten Mindestvertragslaufzeit, mit einer Kündigungsfrist von 14 Tagen außer-
ordentlich schriftlich zu kündigen, 
a) wenn der Kooperationspartner den Vertrag mit NetCologne über die zur Erfül-

lung des Vertrages mit dem Kunden notwendige Leistung wirksam beendet,
ohne dass dies von der NetCologne zu vertreten ist. 

b) wenn eine sonstige Voraussetzung zur Vertragserfüllung aus einem Grunde
entfällt, den NetCologne nicht zu vertreten hat, etwa eine Zustimmung eines
Eigentümers zur Leitungsführung über dessen Grundstück durch dessen Kün-
digung eines Nutzungsvertrages nach § 45 a TKG entfällt. 

2.1.1.2 Anschlussleitung / Inhouseverkabelung
Der Anschluss der LAN Direct Produkte erfolgt über eine Glasfaser-Direktanbindung
aus dem Glasfasernetzwerk der NetCologne.
Vorbehaltlich technischer und betrieblicher Realisierbarkeit wird dem Kunden ein
Schaltdatum genannt. Dieses kann stark durch eventuell notwendige Baumaß-
nahmen beeinflusst werden und bedarf intensiver Abstimmungen mit dem Kunden.
Die NetCologne erstellt die Anschlussleitung zwischen dem Glasfasernetzwerk der
NetCologne bis zum Hausübergabepunkt (= Raum der Hauseinführung vgl. auch
2.1.1.3) und die Installation am Installationsort der Schnittstelle des Kunden (vgl.
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auch 2.1.3). Die Inhouseverkabelung zwischen dem Hausübergabepunkt und dem
Installationsort der Schnittstelle des Kunden hat der Kunde auf eigene Kosten her-
zustellen. NetCologne stellt hierfür ein geeignetes Inhousekabel bis zu einer Län-
ge von 100 m ohne zusätzliches Entgelt zur Verfügung. Eine Mehrlänge oder eine
Installation der Inhouseverkabelung durch NetCologne erfolgt nur aufgrund be-
sonderer Vereinbarung und Vergütung. 

2.1.1.3 Baukostenzuschuss
Die Wirtschaftlichkeit der dem Produkt zugrunde liegenden Preisstruktur ist nur
dann gegeben, wenn die Entfernung zum Hausübergabepunkt nicht weiter als 50
m von einem der Glasfaserringe der NetCologne entfernt ist. Hausübergabepunkt
ist der erste Netzübergabeinstallationspunkt, der im Raum der Hauseinführung
erstellt wird. Dieser Raum muss für die Installation des Hausübergabepunktes ge-
eignet sein. Die Eignung dieses Raumes setzt die Betriebsumgebung entspre-
chend 2.1.1.4 voraus. Die Kabelführung innerhalb des Gebäudes vom Hausüber-
gabepunkt zum Installationsort der Schnittstelle des Kunden ist nicht im Stan-
dard-Leistungsumfang enthalten und wird nur nach konkreter Absprache mit dem
Kunden durchgeführt. Spezielle Leitungsführungen und Installationen innerhalb
des Gebäudes führen die Techniker von NetCologne auf der Grundlage eines ge-
sonderten vom Kunden zu unterzeichnenden Auftrages durch, für den die Ge-
schäftsbedingungen für Serviceleistungen (GB Serviceleistungen) und die dort
ausgewiesenen Preise gelten. Diese Geschäftsbedingungen stellt NetCologne
dem Kunden auf Anfrage vorab zur Verfügung. 
Ist der Hausübergabepunkt weiter als 50 m von einem der Glasfaserringe der
NetCologne entfernt, oder eine Änderung in der Räumlichkeit der Hauseinführung
erforderlich, um die generelle Eignung für die Installation des Hausüber-
gabepunktes zu gewährleisten, so kann mit Hilfe eines Baukostenzuschusses eine
Anbindung realisiert werden.
Der Baukostenzuschuss kann wahlweise über die Vertragslaufzeit berechnet wer-
den, einmalig in den Installationskosten enthalten sein oder auf beide Positionen
verteilt werden.

2.1.1.4 Betriebsumgebung
Zur erfolgreichen Bereitstellung der LAN Direct ist es notwendig, technische Sys-
teme in den Räumlichkeiten des Kunden zu installieren, an denen die Übergabe-
schnittstelle gemäß Ziff. 2.1.3 liegen soll (Installationsort).
Die entsprechenden Umgebungsbedingungen sind im Folgenden gelistet:
� Spannungsanschluss 230 V  50-60 Hz
� Temperatur +10°C - +40°C
� Keine direkte Sonneneinstrahlung
� Schutz vor Beschädigung
� Schutz vor Feuchtigkeit/Spritzwasser/Kondenswasser
Sollten die Umgebungsbedingungen vom Kunden nicht bereitgestellt werden kön-
nen, behält sich die NetCologne vor, die Installation nicht durchzuführen, bzw. ei-
nen bestehenden LAN Direct Vertrag fristlos zu kündigen und evtl. installierte
Geräte abzubauen.
Die Bereitstellung inklusive der laufenden Kosten (Strom, Heizung ggf. Kühlung
etc.) der benötigten Betriebsumgebung obliegt dem Kunden während der ge-
samten Vertragsdauer. 
Der Kunde gewährt der NetCologne Zutritt zur Betriebsumgebung zwecks Instal-
lation, Wartung und Fehlerbehebung.
Wartungsbedingte Zugänge werden terminlich mit dem Kunden vereinbart.

2.1.1.5 Geräteüberlassung (Equipment)
NetCologne installiert im Gebäude des Kunden die notwendige Systemtechnik bis
zur Übergabeschnittstelle an das Organisationsnetz des Kunden gemäß Ziff. 2.1.3
und stellt diese für die Dauer des Vertrages dem Kunden ohne zusätzliches Ent-
gelt zur Verfügung. Sie dient ausschließlich dem Betrieb der von NetCologne an
diesem Standort bereitgestellten Anschlüsse.
Die bereitgestellten Komponenten verbleiben im Eigentum der NetCologne.
NetCologne entfernt nach der Vertragslaufzeit alle beim Kunden installierten
Komponenten.

2.1.2 Datenraten
Die LAN Direct Technik stellt verschiedene Datenraten zur Verfügung. Die ver-
fügbaren Bandbreiten sowie die verwendeten Zugriffsverfahren werden im Fol-
genden beschrieben.
Bei Up- oder Downgrade von Bandbreiten eines bereits beauftragten Produktes
sind einige technische Voraussetzungen zu beachten, die im Folgenden ebenfalls
erläutert werden.

2.1.2.1 Up- und Downstream
LAN Direct Access stellt symmetrisch Datenraten für Up- und Downstream zur
Verfügung.
Mit Downstream wird die physikalisch verfügbare Datenrate bezeichnet, welche
dem Kunden aus dem NetCologne Netz zur Verfügung steht.
Mit Upstream wird die physikalisch verfügbare Datenrate bezeichnet, welche
dem Kunden zum Netz der NetCologne zur Verfügung steht.

2.1.2.2 Verfügbare Datenraten
LAN Direct Access stellt symmetrische Datenraten bis 1 Gbit/s im Up- und Down-
load zur Verfügung. Die verwendete Technologie im Netz der NetCologne ist Giga-
bit Ethernet, das Verfahren entspricht IEEE802.3z. 
Die maximal übertragbare Datenrate wird entsprechend den Anforderungen des
Kunden von NetCologne fest eingestellt. Diese über einen Netzzugang maximal
übertragbare Datenrate bezeichnet man auch mit Access-Bandbreite. Höhere
Datenraten als die eingestellte Access-Bandbreite werden durch Verwerfen von
Datenpaketen verhindert. Hierdurch entsteht ein Datenverlust. Der Kunde sollte
bei der Wahl der Access-Bandbreite darauf achten, dass auch bei maximaler
Netzauslastung keine Nutzdaten verloren gehen.
Die Access-Bandbreite kann zwischen 10 Mbit/s und 1000 Mbit/s in 5 Mbit/s
Schritten unterhalb 100 Mbit/s und in 50 Mbit/s Schritten oberhalb 100 Mbit/s
von NetCologne eingestellt werden.(Schaltstufen)

2.1.2.2.1 Upgrade
Bei LAN Direct Access Anbindungen über Gigabit Ethernet ist innerhalb der vor-
gegebenen Schaltstufen eine Verbindung von maximal 1 Gbit/s möglich. Dies ent-
spricht der technologisch möglichen Obergrenze der verwendeten Übertra-
gungstechnik bei dem Produkt.
Die Upgrades werden softwaretechnisch durchgeführt. Bei einer Steigerung der
Datenrate auf > 100 Mbit/s muss kundenseitig zusätzliche Hardware installiert
werden, sofern das Netzwerk des Kunden noch nicht mit einer 1 Gbit/s Ethernet
Glasfaseranbindung mit dem kundenseitigen CPE verbunden ist.
Für das Upgrade erstellt NetCologne dem Kunden auf Anfrage ein individuelles
Angebot.

2.1.2.2.2 Downgrade
Bei LAN Direct ist ein Downgrade auf eine niedrigere Bandbreite nur innerhalb
der angebotenen Datenraten der NetCologne möglich.
Ein Downgrade ist nur zum Ende der vertraglich vereinbarten Laufzeit möglich. Für
das Downgrade erstellt NetCologne dem Kunden auf Anfrage ein individuelles
Angebot.
Das Downgrade wird softwaretechnisch durchgeführt. Eine Anpassung des Equip-
ments des Kunden ist nicht notwendig.

2.1.3 Schnittstellen
Zur Anbindung des Organisationsnetzes des Kunden an das Glasfaser-Netzwerk
der NetCologne müssen Komponenten eingesetzt werden, welche über Schnitt-
stellen gleicher Spezifikation verfügen. Die Komponente, welche diese Schnitt-
stelle bereitstellt, wird als Router bezeichnet.
In der Grundausstattung wird als Schnittstellenprotokoll IEEE802.3,
[100|1000]base [Tx|Fx] angenommen. Als Anschlussstecker wird ein RJ45 Steck-
verbinder am Router der NetCologne verwendet.
Wird im Organisationsnetzwerk des Kunden ein anderes Layer 2 Protokoll als
IEEE802.3 verwendet oder kommen andere Steckverbinder als RJ45 Stecker zum
Einsatz, so ist dies gesondert zu prüfen und mit der Technik der NetCologne ab-
zustimmen. Gegebenenfalls muss ein gesondert spezifizierter und konfigurierter
Router und Steckverbinder eingesetzt werden. Sollten andere Schnittstellen zum
Einsatz kommen, wird der kundenseitig installierte Router mit einer anderen Layer-
2-Schnittstelle ausgestattet. Anpassungen der Layer-2-Schnittstelle sind kos-
tenpflichtig.
Der Router bildet die Übergabeschnittstelle zum Kunden und kann am Ort des
Hausübergabepunktes oder über die vom Kunden bereitgestellte Inhouse-Leitung
in den Räumen des Kunden direkt an der Übergabeschnittstelle untergebracht
sein. Der Raum für die Unterbringung des Routers muss den Umgebungsbedin-
gungen entsprechend 2.1.1.4 entsprechen.

2.2 IP-Connect
Über die Produktkomponente IP-Connect wird das Kundennetzwerk mit dem welt-
weiten Verbund von IP-Netzen, genannt Internet, verbunden. 
Für die Dauer der Vertragslaufzeit erhält der Kunde eine für den Betrieb notwen-
dige Anzahl von IP-Adressen oder IP-Netzen aus dem sog. Autonomous System
(AS) der NetCologne zur Verfügung gestellt. 
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NetCologne ist verpflichtet, für die Anbindung an das Internet eine minimale An-
zahl sog. Peerings mit anderen Autonomous Systems zu verwenden, um mögli-
che Ausfälle von Verbindungen durch redundante Anbindungen abzufangen. 
Der Transport der Daten findet paketorientiert über die derzeit aktuelle IP-Version
4 statt. Die Anbindung der IP-Adressen oder IP-Netze des Kunden wird über ein
Layer-2-Protokoll hergestellt, welches von der Technologie der verwendeten An-
bindung abhängig ist.
Aus technischen, rechtlichen oder Sicherheitsgründen behält sich NetCologne ge-
rade auch zum Schutze seiner Kunden vor, bestimmte Teile des Internets zu sper-
ren, wenn dies erforderlich ist; z.B. Server zu sperren, von denen Spam-Mails in
überdurchschnittlichem Maße empfangen wurden und dessen Betreiber nicht zur
Unterbindung von Spam-Mails einschreitet. Als Nichteinschreiten gilt es auch,
wenn der Betreiber auf Anforderung der NetCologne sich nicht zum Einschreiten
verpflichtet bzw. gegenüber NetCologne darlegt, dass und wie er einzuschreiten
gedenkt.

2.2.1 Notwendige Bedingungen für Kundensysteme
Das Netzwerk des Kunden muss IP-Version-4-konform aufgebaut sein. Andere
Protokolle als TCP/IP in der Version 4 werden von NetCologne nicht unterstützt. 
Die Konfiguration des IP-Systems des Kunden muss vom Kunden auf seine Kosten
gemäß den Einstellungen erfolgen, welche durch die NetCologne vorgegeben
werden. Dies bezieht sich insbesondere auf: 
� Vergebene IP-Adressen oder -Netze 
� Subnet Mask 
� Gateway-IP-Adresse 
� DNS-Adresse 
Störungen, welche durch falsche Parametrisierungen von Kundensystemen her-
vorgerufen wurden, bei welchen der Kunde selbst die Parametrisierung vornimmt,
gelten im Sinne dieser Leistungsbeschreibung nicht als Störung auf Seiten der
NetCologne.

2.2.2 IP-Routing
Der Transport der Kundendaten findet über ein Verfahren statt, welches als IP-
Routing bezeichnet wird. 
Zum Transfer von Daten, welche für das Kundennetz bestimmt sind, werden die-
se Daten über einen IP-Router, welcher auch als Gateway bezeichnet wird, an das
Kundennetz übertragen. Der weitere Transport der Daten innerhalb des Kunden-
netzes obliegt der Verantwortung des Kunden.
Zum Transport von Daten aus dem Kundennetzwerk an andere Lokationen im 
Internet werden die Datenpakete über den kundenseitig angebundenen IP-Rou-
ter in den Backbone der NetCologne übertragen. Von dort aus findet der weitere
Transport über die Peerings der NetCologne statt.

2.2.2.1 Endgeräte-Eigenschaften
Router-Hard- und -Software unterliegen technischen und betrieblichen Restrik-
tionen. Zusätzlich zum von NetCologne verwendeten Standardrouter kann je nach
Funktionalität ein weiterer Router eingesetzt werden. 

Features LAN Direct

NAT nein

Anzahl statische Mappings (PAT) keine

Access-Control-Lists ja

Anzahl öffentlicher IP-Adressen Entsprechend 2.2.2.6 und 2.2.2.7

DHCP ja

Die technischen Restriktionen sind abhängig von den von NetCologne beige-
stellten Systemen und können variieren. Wünscht der Kunde Leistungsmerkma-
le und Konfigurationen, die die Restriktionen der von NetCologne beigestellten
Systeme überschreiten, so ist dies nur mit einem kostenpflichtigen Produkt- oder
Tarifwechsel möglich. Benötigt der Kunde Routing-Funktionen, welche über den
Umfang des im Produkt enthaltenen Routers hinausgehen, so kann – vorbehalt-
lich technischer und betrieblicher Machbarkeit – ein anderes Modell ausgewählt
werden. Die zusätzlichen Kosten für einen vom Standard abweichenden Router
trägt der Kunde. 

2.2.2.2 Private IP Netzwerke
Die vom Kunden innerhalb der Organisation verwendeten IP-Netze sollten der
Empfehlung des RFC1918 entsprechen. Die Verwendung dieser IP-Netze sind im
RFC1918, Address Allocation for Private Internets, beschrieben. Für die private

Verwendung wurden die folgenden Netze aus dem offiziellen IP-
Addressraum des Internet ausgeblendet und zum experimentellen oder organi-
sationsinternen Einsatz freigegeben:
� 10.0.0.0 – 10.255.255.255
� 172.16.0.0 – 172.31.255.255
� 192.168.0.0 – 192.168.255.255
Verwendet der Kunde innerhalb des Netzwerkes seiner Organisation andere IP-
Netze als die aufgelisteten, so hat dies zur Folge, dass diese Netze im Internet
nicht erreicht werden können.

2.2.2.3 Network Address Translation
Bei der Verwendung von privaten IP-Adressen, wie in RFC1918 beschrieben, ist
es nicht möglich, dass ein IP-Endgerät aus dem Organisationsnetz des Kunden
eine Verbindung zu einem IP-Endgerät im Internet aufbaut.
Damit IP-Endgeräten im Organisationsnetz des Kunden der Zugang zum Internet
ermöglicht wird, muss der IP-Router eine so genannte Network Adress Transla-
tion (NAT) durchführen.
Optional kann bei dem Produkt LAN Direct, gegen zusätzliches Entgelt, ein von der
NetCologne bereitgestellter Router mit der NAT-Funktion konfiguriert werden. Die
NAT-Funktion bildet private IP-Netzwerke auf einer offiziellen IP aus dem AS der
NetCologne ab (Dynamisches NAT, Masquerading). 
Bei der Verwendung von privaten IP-Adressen, wie in RFC1918 beschrieben, ist
es nicht möglich, ein IP-Endgerät innerhalb des Organisationsnetzes aus dem In-
ternet über IP-Routing zu erreichen.
Der Einsatz von RFC1918 konformen Adressen und optional NAT bieten einen
Schutz vor Angriffen aus dem Internet. Dieser Schutz ersetzt nicht die Funktion
einer Firewall, eines Virenprüfers oder ähnlicher Sicherheitskomponenten.

2.2.2.4 Port Address Translation
Um die Erreichbarkeit von IP-Endgeräten aus dem Internet zu ermöglichen, wel-
che sich in einem privaten IP-Netzwerk befinden, kann die Adressierung über Port
Address Translation (PAT) erfolgen. 
Optional kann bei dem Produkt LAN Direct, gegen zusätzliches Entgelt, ein von der
NetCologne bereitgestellter Router mit der PAT-Funktion konfiguriert werden. In
diesem Fall wird sie in der Bereitstellungsphase nach Abstimmung mit dem in-
stallierenden Servicetechniker eingerichtet.
Konfigurationen von PAT nach der Bereitstellungsphase sind kostenpflichtig und
werden nach Technikerstundensätzen abgerechnet, welche den aktuellen Ge-
schäftsbedingungen für Serviceleistungen zu entnehmen sind.

2.2.2.5 Access-Control-Lists
Der Kunden-Router kann bei der Grundkonfiguration mit so genannten 
Access-Control-Lists ausgestattet werden. Diese verhindern den Zugriff von vor-
gegebenen IP-Adressen auf vorgegebene Ports zum und/oder vom Organisa-
tionsnetzwerk.
Es sind nur statische Konfigurationen möglich. Applikationen, bei denen die Port-
Vergabe dynamisch erfolgen kann, wie z.B. bei H.323, sind von der Konfiguration
ausgenommen.
Änderungen der Access-Listen im weiteren Betrieb sind kostenpflichtig.

2.2.2.6 Provider Aggregated IP
Zur Anbindung von IP-basierten Kundennetzwerken oder einzelnen Systemen er-
hält der Kunde eine Anzahl IP-Adressen oder IP-Netze, welche zum Betrieb not-
wendig sind. 
Die IP-Nummern oder IP-Netze stammen aus dem Autonomen-System-Bereich
der NetCologne und werden als Provider Aggregated IP bezeichnet. 
Für die Vergabe der IP-Adressen an den Kunden muss NetCologne die Auflagen
der RIPE NCC Organisation beachten. Diese erfordern u.a. den Nachweis über den
Einsatz der IP-Adressen. RIPE hat hierzu ein Formular mit den benötigten Infor-
mationen erstellt. NetCologne sendet dieses Formular an den Kunden. Der Kun-
de ist verpflichtet, unverzüglich alle notwendigen Felder des Formulars korrekt
auszufüllen und an NetCologne zurückzusenden.
Für die Vertragslaufzeit befinden sich die IP-Nummern oder IP-Netze im 
Besitz des Kunden. Mit dem Ende der Vertragslaufzeit gehen diese Provider-
Aggregated-IP-Nummern wieder in den Besitz der NetCologne über. 
Der Kunde hat nach der Vertragslaufzeit kein Anrecht auf die weitere Verwendung
dieser IP-Nummern oder IP-Netze. Daraus resultierende Umstellungen an
Kundensystemen oder in Kundennetzen und die daraus resultierenden Kosten
werden ausschließlich vom Kunden getragen.
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2.2.2.7 Provider Independent IP
Verfügt der Kunde über ein oder mehrere eigene AS-Bereiche, so wird
NetCologne diese AS über ihre Peerings announcen und die AS des Kunden auf
diesem Wege dem Internet zugänglich machen. In solchen Fällen ist eine genaue
Absprache mit Technikern der NetCologne zwingend notwendig. 
Für den Kunden entstehen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. 

2.2.2.8 DHCP
Die Einrichtung eines DHCP Servers, zur dynamischen Konfiguration der End-
geräte im Kundennetz, auf dem mitgelieferten Router ist möglich. 
Einrichtung und Pflege des DHCP Servers sind kostenpflichtig.

2.2.3 Peering
NetCologne betreibt mit anderen IP-Carriern sog. Peerings, über welche die IP-
Datenpakete in weitere Teile des Internets transportiert werden. 
Bei Ausfall eines oder mehrerer Peerings werden die IP-Datenpakete über ande-
re, intakte Strecken transportiert.
Nachdem IP-Datenpakete über einen Peeringpoint das IP-Netz der NetCologne ver-
lassen haben, hat NetCologne keinerlei Einfluss mehr auf den weiteren Transport
der Datenpakete. Sämtliche in dieser Leistungsbeschreibung angegebenen Leis-
tungsmerkmale und insbesondere Servicelevelagreements sind daher aus-
schließlich auf das Netz der NetCologne bis zu den Peeringpoints begrenzt und gel-
ten nicht für die daran anschließenden Netze.
Der Kunde hat keinen Einfluss und keinen Anspruch auf den Transport von IP-Pa-
keten über einen bestimmten Peeringpoint von NetCologne. NetCologne wird im-
mer den zu einer bestimmten Zeit besten und wirtschaftlichsten Transportweg
wählen.

3 Tarifierung, Accounting und 
Rechnungsstellung

3.1 Allgemeines
Für LAN Direct Produkte erhält der Kunde von NetCologne ein individuelles An-
gebot. An die Konditionen des Angebotes hält sich die NetCologne entsprechend
den im Angebot aufgeführten Fristen gebunden. Bedingungen die bei Abgabe des
Angebotes der NetCologne nicht bekannt waren und zu nicht eingeplanten Kos-
ten führen, berechtigen NetCologne zur Rücknahme des Angebotes.
Die Preise der NetCologne werden für einmalige und monatliche Bereitstel-
lungspreise getrennt angegeben. Die Höhe des monatlichen Entgelts, welches an
NetCologne bezüglich der erbrachten Leistungen zu entrichten ist, geht aus dem
Angebot der NetCologne hervor.

3.2 Optionale Dienste
Alle optionalen Dienste erfordern einen Kundenauftrag. Alle optionalen Dienste
werden separat auf der Rechnung ausgewiesen.

3.3 Rechnungsstellung
Der Kunde erhält seine monatliche Rechnung postalisch. NetCologne ermöglicht
es dem Kunden auf Wunsch, die Abrechnung per Online-Service abzurufen. Ent-
scheidet sich der Kunde für diese Möglichkeit, wird dem Kunden keine schriftli-
che Abrechnung mehr zugestellt.
Hinweis: Will der Kunde, die in der Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer im
Rahmen seines Vorsteuerabzuges geltend machen, genügt der selbst hergestell-
te Ausdruck bei Rechnungsversand Online nicht den gesetzlichen Voraussetzun-
gen des Umsatzsteuerrechtes und der Kunde muss für den Vorsteuerabzug den
Rechnungsversand per Post beibehalten.

3.4 Missbrauch
Bitte beachten Sie, dass Ihnen durch Missbrauch großer Schaden bei allen ver-
brauchsabhängigen Tarifen entstehen kann. Immer wieder werden Systeme von
Kriminellen erfolgreich angegriffen und für deren Zwecke missbraucht.
Durch den Missbrauch können sehr hohe Datenvolumina entstehen, welche bei
Ihnen zu erheblichen finanziellen Belastungen führen können.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die entstandenen Aufwände, auch
wenn diese durch Missbrauch verursacht wurden, in Rechnung stellen müssen,
denn Ihr Schaden ist in diesem Fall auch unser Schaden.
NetCologne hält mit den Managed Security Services Produkte vor, welche Sie vor
Schaden bewahren können, diese Produkte sind nur in besonders ausgewiesenen
Bundels als Grundausstattung enthalten. Bei allen anderen Produkten müssen
diese gesondert beauftragt werden.

3.5 Accounting
Die elektrische Schnittstelle am Übergang zum Kundennetz wird in Abständen von
10 Minuten abgefragt. Die Messung erfolgt auf Layer-2. Die gemessenen Proben
sind von der Einheit Oktett (8 Bit). Nach der Abfrage werden die Werte für Up- und
Download getrennt in einer Datenbank gespeichert.
Dieses als Accounting bezeichnete Verfahren findet auf Layer-2 statt. Es findet
keine weitere Unterteilung nach IP-Adressen oder Netzen statt.
Die gespeicherte Datenmenge entspricht der übertragenen Datenmenge in einem
Abrechnungsintervall. Das Abrechnungsintervall entspricht dem jeweiligen
Kalendermonat. Die Kosten für eine Abrechnungseinheit wird pro Vielfachem von
8 Bit (Oktett) oder als Datenrate pro Sekunde angegeben.
Bitte beachten Sie, dass Vergleichsmessungen, welche nicht direkt auf Layer-2
stattfinden, das Ergebnis verfälschen.
Die durch das Accounting ermittelten Daten werden durch verschiedene 
Methoden zur Tarifierung herangezogen, welche im Folgenden beschrieben wer-
den.

3.6 Tarife
3.6.1 Flatrate
Bei entsprechend ausgewiesenen Produkten findet keine Tarifierung nach Daten-
menge statt, sondern eine pauschale Abrechnung über ein Abrechnungsintervall. 
Der Tarif bezieht sich auf die bereitgestellte Datenrate in MBit/s. Abstufungen
und Mindestdatenraten ergeben sich aus dem entsprechenden Angebot von
NetCologne.
Auch bei dem Flatrate-Tarif findet eine Erfassung des Datenverkehrs statt. Die Da-
ten werden nicht zur Rechnungsstellung herangezogen, sondern nur zur statisti-
schen Auswertung und Netzplanung verwendet.

3.6.2 Flexi-Volume
Volumentarife berechnen den zu zahlenden Preis nach dem ermittelten 
Datenvolumen über eine Abrechnungsperiode.
Der Tarif Flexi Volume bietet optional eine feste Abnahmemenge, welche vom
Kunden flexibel in Schritten á 1 GByte festgelegt werden kann und für die 
jeweilige Abrechnungsperioden gilt. Diese durch den Kunden definierte feste 
Abnahmemenge wird als Freikontigent bezeichnet, dem ein fester Preis zuge-
ordnet wird.
Die aus dem Accouting gelieferten Daten für Up- und Download werden inner-
halb der Abrechnungsperiode addiert und zur Tarifierung herangezogen.
Das Freikontingent wird von der ermittelten Datenmenge abgezogen.
War das Freikontingent größer als das ermittelte Datenvolumen, so verfällt die-
ses ungenutzte Datenvolumen. Die Volumenkosten für diesen Monat wurden mit
dem Freikontingent beglichen.
War das Freikontingent kleiner als das ermittelte Datenvolumen, so wurde das
Freikontingent überschritten und es fallen für jedes weitere übertragene GByte
Kosten an.
Abhängig des vom Kunden gewünschten maximal übertragbaren Datenvolumens
legt NetCologne das minimale Freikontingent fest und teilt es dem Kunden im 
Angebot mit.

3.6.3 Burstable (95%)
Am Ende einer Abrechungsperiode werden die Werte für Up- und Download aus
dem Accounting absteigend sortiert (hohe Werte oben). Die oberen 5% der Wer-
te für Up- und Download werden gelöscht. Die beiden nun ersten Werte in der
Liste für Up- und Download werden verglichen. Der größere der beiden Werte
wird herangezogen und als genutzte Datenrate für den gesamten Monat ver-
wendet. Auf diese Weise werden 5% der Spitzenwerte der stärker belasteten
Transferrichtung eliminiert bzw. geglättet. Die genutzte Datenrate, welche über
die Burstable-Methode ermittelt wurde, wird nach Angebot in Rechnung gestellt.
Abhängig der vom Kunden gewünschten maximal übertragbaren Datenrate legt
NetCologne eine minimale Bandbreite fest und teilt sie dem Kunden im Angebot
mit. Diese minimale Bandbreite muss der Kunde unabhängig vom übertragenen
Datenvolumen bezahlen. Hierfür gelten die gleichen Bedingungen wie in 3.6.1. 

3.6.4 Average Bandwidth
Am Ende einer Abrechungsperiode werden die Werte für Up- und Download 
addiert. Die Transferrichtung mit der höheren Datenrate wird in Bit/s umgerech-
net und als durchschnittliche Datenrate für die Abrechnungsperiode herange-
zogen und mit dem angebotenen Preis je Mbit/s multipliziert.
Abhängig der vom Kunden gewünschten maximal übertragbaren Datenrate legt
NetCologne eine minimale Bandbreite fest und teilt sie dem Kunden im Angebot N
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mit. Diese minimale Bandbreite muss der Kunde unabhängig vom übertragenen
Datenvolumen bezahlen. Hierfür gelten die gleichen Bedingungen wie in 3.6.1. 

4 Vertragslaufzeit und Kündigung
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Die Mindestvertragslaufzeit im Rahmen des Vertrages in Auftrag gegebener
Dienstleistungen, Produkte oder Produktgruppen ist im jeweiligen Kundenauftrag
geregelt und festgelegt.
Der Vertrag ist für beide Vertragsparteien erstmals mit einer Frist von 6 Wochen
zum Ende des Quartals, in dem die Mindestvertragslaufzeit endet, kündbar. Nach
Ablauf der Mindestvertragslaufzeit ist der Vertrag mit einer Frist von sechs Wo-
chen zum Quartalsende kündbar. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund, etwa nach Ziff.
10.2 der AGB bleibt unberührt.
Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses obliegt dem Kunden die unverzügli-
che ordnungsgemäße Bereitstellung der von NetCologne leihweise überlassenen
System-Technik und sonstiger Komponenten. Zur Abholung des Eigentums von
NetCologne wird ein Termin vereinbart. Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden
an den Geräten der NetCologne ist ausgeschlossen. Bei Verlust oder im Scha-
densfall wird dem Kunden der Wiederbeschaffungspreis für die System-Technik
und sonstige Komponenten in Rechnung gestellt. Die Anfahrtkosten werden in
Rechnung gestellt, wenn trotz vereinbartem Termin der Kunde zur Abholung des
Eigentums von NetCologne nicht anzutreffen war. 

5 Service und Support
5.1 Störung
Ergänzend zu den Regelungen der Ziff. 4.1 der AGB hinsichtlich Prüfung der ver-
traglichen Leistung und Mängelanzeige gilt für die Störung folgendes:
Als Störung werden alle Zustände bezeichnet, bei denen ein System oder ein
Dienst nicht über die vertraglich vereinbarten Schnittstellen erreichbar ist oder
nicht die vom Kunden erwarteten Ergebnisse in einer normalen Antwortzeit lie-
fert, die er nach dem Vertrag erwarten darf.
Ist die Erreichbarkeit eines Systems oder eines Dienstes durch Störungen in Sys-
temen, Komponenten oder Diensten des Kunden begründet, fällt dieses nicht in
den Verantwortungsbereich von NetCologne und es handelt sich somit nicht um
eine Störung seitens der NetCologne. Dies gilt insbesondere bei Mängeln der In-
houseverkabelung des Kunden zwischen Hausübergabepunkt und Schnittsstelle
des Kunden, falls diese nicht durch die NetCologne errichtet wurde.
Jeder Kunde ist gehalten, die Symptome einer Störung möglichst genau zu be-
schreiben.
Hat der Kunde die Störung zu vertreten oder liegt eine vom Kunden gemeldete
Störung nicht vor, ist NetCologne gemäß Ziff. 4.1 der AGB berechtigt, dem Kun-
den die durch die Fehlersuche, Mängelbeseitigung bzw. Entstörung entstandenen
Kosten in Rechnung zu stellen.
Als Störung des ordentlichen Betriebs gelten alle in den Leistungsbeschreibun-
gen von Produkten beschriebenen Störungen, die in einem Maße schädlich sein
können, dass diese den Betrieb weiterer Systeme so nachhaltig stören, dass ein
den anderen Kunden garantierter Betrieb nicht mehr möglich ist. Dies bezieht sich
auf alle von NetCologne betriebenen Systeme, Komponenten und Dienstleis-
tungen.
Verursacht eine vom Kunden beigestellte Komponente eine betriebsgefährdende
Störung, so kann diese Komponente, ohne vorherige Rücksprache mit dem Kunden
gehalten zu haben, in dem Sinne abgestellt werden, dass diese keine weiteren
Störungen des ordentlichen Betriebs mehr verursachen kann.
Werden NetCologne Störungen von Internet-Diensten durch Kunden eines anderen
Providers bekannt (z.B. durch Spamming, Mail-Bombing, Denial-of-Service-
Attacken etc.), so kann NetCologne die Übermittlung von Daten zu Kunden dieses
Providers vorübergehend unterbrechen oder einschränken, bis eine Klärung mit dem
Provider erfolgt ist, die eine Wiederholung für die Zukunft nicht erwarten lässt.

5.2 Störungsannahme
Die Hotline des Geschäftskundensupports der NetCologne nimmt täglich von 0.00
bis 24.00 Uhr fernmündliche Störungsmeldungen unter der Telefonnummer 0800-
2222-111 entgegen, qualifiziert diese und leitet sie, wenn notwendig, an ent-
sprechendes Fachpersonal weiter. Schriftliche Störungsmeldungen nimmt die
Hotline an Werktagen in Nordrhein-Westfalen unter der Email-Adresse 
gk-support@netcologne.de in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr entgegen.
Die Hotline führt selbst keine Entstörung durch, noch leistet diese irgendwelche
Beratungsleistungen zu Produkten, Dienstleistungen oder Diensten.

5.3 Störmeldung
Die Meldung einer Störung des Kunden bei der Hotline entsprechend Ziff. 5.2 
erfolgt fernmündlich oder in Schriftform. Die Service-Hotline nimmt jegliche Stör-
meldung erst nach positiver Vertragsprüfung entgegen. Der Kunde hat insoweit
die NetCologne Kundennummer bei der Störmeldung bereit zu halten. Kann dem
Kunden kein gültiger Vertrag zugewiesen werden, der ihn zur Störungsmeldung
berechtigt, weil er vorgenannte Unterlagen nicht vorliegen hat, so wird die
Störung nicht angenommen. Störmeldungen können weiterhin maschinell auto-
matisiert durch Überwachungssysteme erfolgen. Bei Annahme der Störung erhält
der Kunde eine Trouble-Ticket-Nummer. Diese Nummer gilt als Referenznummer
für die weitere Kommunikation betreffend der Störmeldung. 

5.4 Störungsdauer
Eine Störung beginnt mit der Meldung der Störung durch den Kunden oder einer
maschinell automatisiert ausgelösten Störmeldung. Eine Störung endet mit der
Meldung der Entstörung durch NetCologne, es sei denn, dass der Kunde gemäß
Ziff. 5.6 fristgerecht und zu Recht mitteilt, dass die Entstörung nicht erfolgreich
war.
Ist es nicht möglich, eine Entstörung an den Kunden zu melden, so gilt der doku-
mentierte Versuch der Entstörungsmeldung als Meldung zur Entstörung. 

5.5 Entstörzeiten
NetCologne behebt Störungen an LAN Direct Produkten an 24 Stunden pro Tag
an 365 Tagen pro Jahr.
Falls erforderlich, vereinbart NetCologne mit dem Kunden einen Termin für den
Besuch eines Servicetechnikers. 

5.6 Entstörung und Wiederherstellungszeit
Der Kunde wird über den Status seiner Störungsmeldung und den Fortschritt der
Entstörung von der Störungsstelle in nicht definierten zeitlichen Abständen in-
formiert.
Der Kunde wird nach der Entstörung aufgefordert, die Entstörung zu bekunden.
Ist der Kunde nicht erreichbar oder erfolgt nach mehrmaliger Aufforderung keine
negative Meldung bezüglich der Entstörung, so wird nach 2 Tagen die Störmel-
dung geschlossen und von Seiten der NetCologne davon ausgegangen, dass eine
Entstörung im Sinne des Kunden erfolgt ist. Des Weiteren gilt eine Entstörung als
erfolgreich, wenn der Kunde nach der Entstörung schriftlich oder fernmündlich
eine Entstörung bekundet.
Die Wiederherstellungszeit kann in Fällen von höherer Gewalt überschritten wer-
den. 
Die maximale Wiederherstellungszeit beträgt 8 Stunden.
Die Störung wird innerhalb der Wiederherstellungszeit zumindest soweit besei-
tigt, dass der Anschluss (ggf. übergangsweise mit Qualitätseinschränkungen)
wieder genutzt werden kann oder alternative Lösungen in Anspruch genommen
werden können.

5.7 Support
Supportdienstleistungen werden dem Kunden Montag – Freitag von 08:00 –
18:00 Uhr zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme von gesetzlichen und regionalen
Feiertagen in Nordrhein-Westfalen.
Supportleistungen werden nach Aufwand abgerechnet. Es gelten die aktuellen
Stundensätze für Service-Techniker der NetCologne, welche den bei der jeweili-
gen Inanspruchnahme des Kunden aktuellen Geschäftsbedingungen für Service-
leistungen zu entnehmen sind.

5.8 Wartung (Geplante Außerbetriebnahmen)
NetCologne wird den Kunden vor einer längeren, vorübergehenden, planbaren
Leistungseinstellung oder -beschränkung zu folgenden Fristen unterrichten:

Unterbrechungen > 5 Minuten 10 Arbeitstage vorher 
Diese Mitteilungspflicht besteht nicht, wenn die Unterrichtung nach den jewei-
ligen Umständen objektiv vor Beginn der Leistungseinstellung oder -beschränkung
nicht möglich ist, die Unterrichtung die Beseitigung bereits eingetretener
Unterbrechungen verzögern würde oder durch die Wartezeit ein größerer Scha-
den entstehen könnte.
Geplante Außerbetriebnahmen werden vorrangig innerhalb des Wartungs-
fensters zwischen 1.00 Uhr und 6.30 Uhr durchgeführt. 
Innerhalb eines Quartals wird NetCologne maximale eine planbare Aktivität pro
LAN Direct mit Unterbrechung der LAN Direct durchführen. Diese maximal ein-
malige Unterbrechung je Quartal wird, wenn sie innerhalb des Wartungsfensters
erfolgt, nicht als Störung entsprechend Kapitel 5.11.2 behandelt und die Aus-
fallzeit wird nicht zur unverfügbaren Zeit addiert.N
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5.9 Spezieller SLA-Vertrag
Sollten die aufgeführten SLA- und Betriebsvereinbarungen den Ansprüchen des
Kunden nicht genügen, so wird zwischen dem Kunden und NetCologne ein spe-
zieller SLA-Vertrag geschlossen, welcher den Bedürfnissen des Kunden gerecht
wird.
Bei Abschluss eines solchen SLA-Vertrags verlieren die aufgeführten Vereinba-
rungen, welche mit SLA gekennzeichnet sind, ihre Gültigkeit und werden durch
den speziellen SLA-Vertrag ersetzt. Alle weiteren Punkte dieser Leistungsbe-
schreibung bleiben davon unberührt.

5.10 Entschädigung/Erstattungen
Entschädigungs- und Erstattungsansprüche des Kunden bei Verletzung der ver-
traglichen bzw. gesetzlichen Verpflichtungen durch NetCologne richten sich nach
den gesetzlichen Regelungen, soweit diese nicht durch die vertraglichen Verein-
barungen, insbesondere durch Ziff. 9 und 16 der AGB beschränkt werden. Darü-
ber hinaus werden nachfolgend unter 5.11 Pönalen als Mindestentschädigung
vorgesehen, die weitergehende Ansprüche nicht ausschließen, jedoch hierauf an-
zurechnen sind.

5.11 Service Level Agreements (SLAs)
5.11.1 SLA Bereitstellung
NetCologne teilt im Angebot eine maximale Bereitstellungsdauer für das Produkt
LAN Direct mit. Die Ermittlung der Bereitstellungsdauer erfolgt nach Kalender-
tagen ab Auftrageingang bei der NetCologne. Hält NetCologne diese maximale
Bereitstellungsdauer nicht ein und hat die Verzögerung zu verschulden, dann wird
sie dem Kunden die folgenden prozentualen Beträge erstatten:

Überschreitung in Erstattung der Installationskosten
Werktagen (ohne Baukostenzuschuss) 

Bis 2 Tage 10%

Bis 10 Tage 20%

Bis 15 Tage 40%

> 20 Tage 50%

Die Installationskosten sind die einmaligen Bereitstellungskosten die für die Be-
reitstellung der LAN Direct erhoben werden, sie beinhalten keinen Baukosten-
zuschuss.

5.11.2 SLA Verfügbarkeit
Die Verfügbarkeit für LAN Direct beträgt 99,5 % im Betriebsjahr. Die Verfügbar-
keit wird jeweils ab dem Tag der Inbetriebnahme nach Betriebsjahren ermittelt.
Ausfallzeiten außerhalb der unter 5.5 angegebenen Entstörzeiten und geplante
und von NetCologne angekündigte Außerbetriebnahmen gemäß Ziff. 5.8 gehen
nicht in die Berechnung der Verfügbarkeit ein. Für die Berechnung werden unab-
hängig von den Entstörzeiten in 5.5 365 Tage und 24 Stunden entsprechend 8760
Stunden für die Dauer des Betriebsjahres verwendet. (Verfügbarkeit in Prozent =
(8760 Stunden – Ausfallzeiten während der Entstörzeit in Stunden)/8760 Stunden)
Bei Unterschreitung der aus der Verfügbarkeitsangabe resultierenden maximalen
Nichtverfügbarkeit in einem Betriebsjahr wird dem Kunden folgende prozentua-
le Erstattung, berechnet auf der Grundlage eines monatlichen Grundpreises er-
lassen:

Überschreitung der Nichtverfügbarkeit Erstattung
in Stunden

1 bis 24 Stunden 25%

Bis 48 Stunden 50%

Bis 62 Stunden 75%

> 62 Stunden 100%

Es wird für das Betriebsjahr nur ein Monatsbetrag prozentual erstattet. Der Be-
trag wird also nicht mit zwölf Betriebsmonaten im Betriebsjahr multipliziert. 
Die Berechnung der Erstattung erfolgt prozentual auf den vertraglich vereinbar-
ten monatlichen Grundpreis zum Zeitpunkt der Berechnung. Die Erstattung erfolgt
entsprechend der prozentualen Festlegung in der Tabelle für einen Bezugsmonat
(nicht für alle Monate des berechneten Betriebsjahres).
Die Nichtverfügbarkeit ist die Differenz der Verfügbarkeit innerhalb der Entstör-
zeiten in Stunden zu einem vollen Betriebsjahr (8760 Stunden) in Stunden. 
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